
seiten des Beschäftigten ein Verhalten festzustellen ist* 
das nach der Erfahrung des Lebens zu einer von ihm 
schuldhaft ausgehenden Schädigung führt.
Eine weitere, wenn auch auf anderen rechtlichen Rege
lungen beruhende Frage der materiellen Verantwort
lichkeit ist die der Ersatzpflicht des Betriebes im Sinne 
von § 40 der Verordnung über die Sozial Pflichtversiche
rung vom 28. Januar 1947 (VSV)tu.
Hierzu sei, auch im Zusammenhang mit der in § 97 des 
AGB-Entwurfs vorgesehenen Regelung, auf die Ent
scheidung 2 Za 42/58* 17 hingewiesen, mit der ausgespro
chen worden ist, daß der Ersatzanspruch aus § 40 VSV 
auch die Gewährung von Schmerzensgeld umfasse. 
Gegen diese Auffassung sind sowohl von Arbeitsrechts
ais auch von Zivilrechtswissenschaftlern Bedenken 
erhoben worden. In der Praxis hat es sich durchgesetzt, 
daß solche Leistungen, die das Oberste Gericht unter 
dem Gesichtspunkt des Schmerzensgeldes zugebilligt 
hat, von den Gegnern seiner Auffassung unter dem 
Gesichtspunkt eines echten Schadens zugebilligt werden. 
Bedeutung hat auch die Entscheidung 3 Za 6/6018, mit 
der zu dem Begriff „Ersatz des Verlustes“ im Sinne von 
§ 40 VSV ausgesprochen worden ist, daß auch die 
Lohneinkünfte, die dem Verunglückten infolge einer auf 
den Unfallfolgen beruhenden Arbeitszeitverkürzung 
entgehen, zu ersetzen seien. Dazu ist in der Sache 2 Za 
48/591® weiter ausgeführt worden:
Zu ersetzen sind nicht nur der als Folge des Arbeits
unfalls entgehende Grundlohn, sondern, mit Ausnahme 
der in § 26 Abs. 4 WahrungsVO genannten Leistungen, 
auch alle sonstigen infolge des Unfalls entgehenden 
Einnahmen aus dem Arbeitsrechtsverhältnis, z. B. auch 
Bergmannstreueprämien.
Im Sinne der im Entwurf vorgeschlagenen Regelung 
liegt auch die Entscheidung 2 Za 45/5920, mit der hin
sichtlich der Ersatzansprüche Hinterbliebener aus
gesprochen wird, daß der wegfallende Unterhalt in 
Form einer monatlichen Rente zu ersetzen ist, soweit 
der Hinterbliebene nicht in der Lage ist, seinen Unter
halt selbst zu verdienen.

Entscheidung in verfahrensrechtlichen Fragen
Das Oberste Gericht mußte sich häufig mit der Ver
letzung verfahrensrechtlicher Bestimmungen beschäf
tigen, weil einige Arbeitsgerichte ihnen nicht genügend 
Beachtung geschenkt hatten.
Verfahrensrechtliche Gesetzesbestimmungen dienen 
ebenso wie die materiellen Rechtsnormen der Festigung 
der gesamten Staats- und Rechtsordnung. Gerade in 
seiner Eigenschaft als Organ zum Schutze und zur 
Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit muß das 
Gericht bei der Anwendung der Verfahrensvorschriflen 
selbst ein Beispiel der genauen Einhaltung und Beach
tung des Gesetzes geben21.
Bei der Mehrzahl der als verfahrensrechtlich gekenn
zeichneten Entscheidungen handelt es sich um die 

'■'Prüfung von Instanzurteilen, die auf der Grundlage 
ernsthafter Verletzungen der Aufklärungspflicht (§ 139 
ZPO) beruhen. Von Bedeutung ist auch die der Konzen
tration des Verfahrens dienende, mit der Richtlinie Nr 2 
vom 20. Mai 1953 ausgesprochene Rechtsauffassung, daß 
die Frist zur Einlegung und Begründung der Berufung 
in Arbeitssachen zwei Wochen beträgt, wobei die Be
rufungsschrift gern. § .518 Abs. 2 Ziff. 3 ZPO die 
Berufungsbegründung bereits enthalten muß.
In mehreren Entscheidungen mußte sich das Oberste 
Gericht (z. B. 2 Za 35/5822 23, 1 Zst PI Z 4/6022) mit der

H> veröffentlicht in Arbeit und Sozialfürsorge 1947 S. 92.
17 Arbeitsrecht 1958 S. 90.
18 noch unveröffentlicht.
19 Arbeitsrecht I960 S. 220.
20 noch unveröffentlicht.
2t vgl. Das Zivilprozeßrecht der DDR, Berlin 1957, Bd. 1, S. 7.
22 Arbeitsrecht 1958 S. 315.
23 NJ I960 S. 771.

Frage der Anwendbarkeit von Gesetzen, die vor 1945 
erlassen worden sind, auseinandersetzen.
Mehrfach ist formalen Auffassungen der Instanzgerichte 
eindeutig entgegengetreten worden, so z. B. solchen 
Auffassungen, daß im Falle der Republikflucht eines 
Bürgers sein Arbeitsrechtsverhältnis noch durch Ent
lassung beendet werden müsse oder daß der Werk
tätige Fristversäumnis gegen sich gelten lassen müsse, 
die dadurch entstanden ist, daß sein Antrag auf Ent
scheidung der Konfliktkommission von ihm fälschlicher
weise nicht der Konfliktkommission, sondern der Be
triebsleitung vorgelegt worden ist (2 Za 36/582,‘).
Eine wichtige Frage betreffen auch die Urteile, mit 
denen entschieden worden ist, daß das Mahnverfahren 
(Zahlungsbefehl) zwar in allgemeinen vermögensrecht
lichen Streitigkeiten seine Berechtigung halben mag, daß 
es aber im Arbeitsrecht mit dem Erfordernis der all
seitigen Aufklärung des Sachverhalts und der Auf
deckung aller Fehler und Schwächen schlechthin unver
einbar ist. Eine auch im Sinne von § 7 des AGB-Ent
wurfs als wichtig anzusehende prozessuale Frage behan
delt die Entscheidung 3 Za 7/60-’, mit der klargestellt 
wird, daß entgegen der in der Literatur verbreiteten 
Auffassung die Bestimmungen des Arbeitsrechts auch 
für die Kandidaten einer PGH keine Anwendung 
finden. Im wesentlichen ist zur Begründung dieser Auf
fassung ausgeführt worden, daß entsprechend dem 
Charakter einer sozialistischen Produktionsgenossen
schaft die Beziehungen der Mitglieder untereinander 
und zur Genossenschaft auf der Grundlage der Gleich
berechtigung und der innergenossenschaftlichen Demo
kratie beruhen. Der beabsichtigte Zweck des Erwerbs 
der Mitgliedschaft und die im Musterstatut festgelegte 
weitere Behandlung eines solchen Antrags auf Auf
nahme in die Genossenschaft schließe schon allein die 
Anwendung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen über 
die Beendigung von Arbeitsrechtsverhältnissen aus.
Es konnten und sollten in dem hier vorgesehenen 
Rahmen nur die grundsätzlichen Züge der bisherigen 
Rechtsprechung des Kassationssenats dargelegt werden, 
wobei es darauf ankam, die guten Erfahrungen aufzu
decken, die — im weiteren Sinne gesehen — der Vor
bereitung der nächsten Etappe der Arbeitsrecht
sprechung des Obersten Gerichts dienen.
Auch die künftige Rechtsprechung in Arbeitssachen 
wird, wie es in dem Beschluß des Staatsrates der DDR 
vom 30. Januar 1961 heißt, im Sinne dieses Beschlusses 
an der Entwicklung unseres sozialistischen Rechts und 
seiner Durchsetzung verantwortungsvoll und tatkräftig 
mitzuwirken haben.

24 Arbeitsrecht 1959 S. 31.
25 noch nicht veröffentlicht.
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